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LEHRSTELLEN – Junge Ukrainerinnen und Ukrainer, die mit Schutzstatus S in der Schweiz leben, sollen  
ihre Lehren beenden können, auch wenn ihr Status sich vor Ende der Lehrzeit ändern sollte. «Dies macht Sinn»,  
sagt der beim Gewerbeverband zuständige Ressortleiter Dieter Kläy.

Perspektiven – auch für die Lehrbetriebe
Unter den Schutzsuchenden aus der 
Ukraine, die in der Schweiz den 
Schutzstatus S erhalten haben, be-
finden sich rund 5000 Jugendliche 
im Alter von 15 bis 20 Jahren. Sie 
sollen die Möglichkeit erhalten, in 
der Schweiz eine Lehre anzutreten 
und diese abzuschliessen, auch 
wenn der Schutzstatus S vor dem 
Ende der Lehrzeit aufgehoben wer-
den sollte. Nach Rücksprache mit 
den Kantonen und Sozialpartnern 
hat Bundesrätin Elisabeth Baume-
Schneider entschieden, dass sie bis 
zum Lehrabschluss in der Schweiz 
bleiben können. «Damit schafft sie 
Planungssicherheit für Lernende 
und Lehrbetriebe», so das Staatsse-
kretariat für Migration SEM und die 
Konferenz der kantonalen Erzie-
hungsdirektorinnen und -direktoren 
in einer gemeinsamen Medienmit-
teilung.

Rekrutierung läuft

Die Rekrutierung von Auszubilden-
den, die ihre Lehre im Sommer 2023 
antreten sollen, ist im Gange. Die 
Lehrbetriebe, aber auch die Jugend-
lichen, bräuchten vor dem Ab-
schluss von Lehrverträgen die Ge-
wissheit, dass die Lehre auch dann 
fortgesetzt und abgeschlossen wer-
den könne, wenn der Bundesrat der-
einst den Schutzstatus S aufhebe.

Bundesrätin Baume-Schneider, 
Vorsteherin des Eidgenössischen 

Justiz- und Polizeidepartements 
(EJPD), hat deshalb nach Rückspra-
che mit den Kantonen, Sozialpart-
nern und Organisationen der Arbeits-
welt entschieden, dass die Lernen-
den aus der Ukraine bis zum Lehr-
abschluss in der Schweiz bleiben 
können. Die rechtlichen Grundlagen 
dafür sind im geltenden Asylgesetz 
vorhanden. Die Lernenden benöti-
gen für eine Bewilligung eine Bestä-
tigung des Lehrbetriebes und des 
kantonalen Berufsbildungsamtes. 
Das Staatssekretariat für Migration 
(SEM) wird diese Gesuche im Ein-
zelfall prüfen und bewilligen, wenn 
die Voraussetzungen erfüllt sind.

«Eine Einzelfallprüfung ist wichtig, 
damit es keinen Missbrauch gibt», 
sagt der beim Schweizerischen Ge-
werbeverband sgv für die Dossiers 
Arbeitsmarkt und Berufsbildung zu-
ständige Ressortleiter Dieter Kläy.

Bewährter und gut zugänglicher 
Ausbildungsweg

Die Kantone, Sozialpartner und Or-
ganisationen der Arbeitswelt haben 
sich dafür ausgesprochen, dass Ju-
gendliche aus der Ukraine die Mög-
lichkeit erhalten sollen, ihre beruf-
liche Grundbildung abzuschliessen. 
Ob die Kernfamilie der Jugendlichen 
ebenfalls bis zum Abschluss der 
Lehre in der Schweiz bleiben darf, 
wird zu einem späteren Zeitpunkt 
entschieden. Das Gleiche gilt für die 

Vorgaben im Hinblick auf die Rück-
kehr aller anderen Vertriebenen aus 
der Ukraine bei einer Aufhebung des 
Schutzstatus S.

Die rund 5000 Jugendlichen aus 
der Ukraine im Alter von 15 bis 20 
Jahren sollen – auch im Hinblick auf 
eine spätere Rückkehr in die Ukrai-
ne – eine gute Ausbildung absolvie-
ren können. In der Schweiz ist die 
Lehre die am häufigsten gewählte 
Ausbildung; sie steht auch Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen aus 
der Ukraine, welche die Vorausset-
zungen erfüllen, offen. «Eine Lehre 
hilft nicht nur den ukrainischen Ju-
gendlichen», weiss Kläy. «Bekannt-
lich lohnt sich das auch für den Aus-
bildungsbetrieb, wie in einschlägi-
gen Studien nachgewiesen. Laut 
einer Kosten-Nutzen-Erhebung des 
Schweizerischen Observatoriums für 
die Berufsbildung aus dem Jahr 2019 
weisen unter den beliebtesten drei-
jährigen Lehren die Malerinnen, 
Fachmänner Betriebsunterhalt und 
Sanitärinstallateure aufgrund ihrer 
Arbeit den höchsten Nettonutzen für 
die Lehrbetriebe aus.»

Berufliche Kompetenzen für den 
Wiederaufbau

Mit einer Lehre können die betref-
fenden Jugendlichen den Grundstein 
für eine berufliche Zukunft legen 
und Kompetenzen erwerben, die für 
den Wiederaufbau der Ukraine nütz-

lich sein werden. Schweizer Unter-
nehmen profitieren, indem sie Lehr-
stellen mit jungen Menschen beset-
zen können, die über eine gute schu-
lische Ausbildung verfügen. «Zudem 
können sich fruchtbare Kontakte zu 
ukrainischen Unternehmen ergeben, 
die sich künftig auf für den Ausbil-
dungsbetrieb auszahlen könnten», 
so Kläy weiter.

«Am Schluss profitieren alle»

Aktuell besuchen rund 300 Jugend-
liche aus der Ukraine ein Gymna-
sium und rund 1700 ein Brückenan-

gebot als Vorbereitung auf eine Leh-
re oder eine allgemeinbildende 
Schule. Das SEM und die Konferenz 
der kantonalen Erziehungsdirekto-
rinnen und -direktoren (EDK) gehen 
davon aus, dass mehrere Hundert 
Jugendliche aus der Ukraine im 
Sommer 2023 oder danach in eine 
berufliche Grundbildung einsteigen 
könnten. «Die erfolgreiche Absolvie-
rung einer Ausbildung motiviert 
auch andere Jugendliche», resümiert 
Kläy. «Am Schluss profitieren alle 
davon.» 
 En/Pd

Jugendliche aus der Ukraine: Was sie in der Schweiz lernen, kön-
nen sie später hier anwenden – oder nach ihrer Rückkehr in die 
Heimat. Bild: Keystone

HÖHERE BERUFSBILDUNG – Trotz einstimmigem Antrag seiner vorberatenden Kommission  
auf Zustimmung hat es der Ständerat abgelehnt, die Abschlüsse der höheren Berufsbildung mit  
den Titeln «Professional Bachelor» respektive «Professional Master» aufzuwerten.

Man reibt sich die Augen

Bundesrat und Sozialpartner waren 
sich im November vergangenen Jah-
res am Spitzentreffen der Berufsbil-
dung einig: Sie verabschiedeten ein 
Massnahmenpaket zur besseren 
Positionierung der Höheren Fach-
schulen. Dieses umfasst unter ande-
rem die Umsetzung eines Bezeich-
nungsschutzes der Institution «Hö-
here Fachschule», die Prüfung des 
Titels «Professional Bachelor» sowie 
eine verstärkte Zusammenarbeit 
zwischen Akteuren der höheren Be-
rufsbildung und jenen der Hoch-
schulen.

Förderung der gesamten  
höheren Berufsbildung
Insgesamt geht es um die Förderung 
der höheren Berufsbildung, und da-
mit auch um die Berufsprüfungen 
und die höheren Fachprüfungen. Die 
Höheren Fachschulen HF als Teil der 
höheren Berufsbildung sollen wei-
terhin Berufsleuten ohne Maturität 
eine Höherqualifizierung auf Terti-
ärstufe (Tertiär B) ermöglichen und 
die Wirtschaft mit Fach- und Füh-
rungskräften versorgen.

Die unmittelbare Orientierung der 
Abschlüsse an den Bedürfnissen des 

Arbeitsmarkts ist ein Markenzei-
chen der HF. Das praxisorientierte 
Profil soll erhalten bleiben. Diese 
Massnahme ist insbesondere vor 
dem Hintergrund des sich immer 
noch verschärfenden Fachkräfte-
mangels von besonderer Wichtig-
keit. Die höhere Berufsbildung muss 
sichtbarer und bekannter gemacht 
werden.
  
Motion Aebischer als  
guter Ansatz

Bereits vor drei Jahren hatte der Ber-
ner SP-Nationalrat Matthias Aebi-

scher eine Motion eingereicht, die 
den Bundesrat beauftragt, die Ab-
schlüsse der höheren Berufsbildung 
aufzuwerten, indem jene modernen 
Titelbezeichnungen gesetzlich ver-
ankert werden, welche die Titel- und 
Niveauäquivalenz mit anderen Titel-
bezeichnungen im In- und Ausland 
herstellen: «Professional Bachelor» 
respektive «Professional Master». 

Mit 129 zu 54 Stimmen hat der 
Nationalrat die Motion überwiesen. 
Der Ständerat hingegen brachte es 
fertig, trotz einstimmigem Antrag 
seiner vorberatenden Kommission 
auf Zustimmung (12 zu 0 Stimmen 
bei 1 Enthaltung) das Geschäft ab-
zulehnen. Man reibt sich die Augen. 
Offenbar haben die Hochschulen 
und Universitäten, die sowieso von 
Bund und Kantonen mit genügend 
finanziellen Mitteln versorgt werden, 
erfolgreich lobbyiert. Der Berufsbil-
dung führt der unverständliche Ent-
scheid einen grossen Schaden zu.

Neuer Anlauf mit Motion Jauslin

Einen neuen Anlauf nimmt nun der 
Aargauer FDP-Nationalrat und Ge-
werbetreibende Matthias Jauslin mit 
der Motion «Titeläquivalenz für die 
höhere Berufsbildung». Wie immer 
auch die Mitglieder von National- 
und Ständerat sich entscheiden wer-
den, die Aufträge aus dem Spitzen-
treffen Berufsbildung bleiben be-
stehen.

Fachkräftemangel breit bekämpfen

Derzeit verlassen mehr Arbeitskräf-
te den Arbeitsmarkt als neue dazu-

stossen. Dieser Zustand bleibt in 
den nächsten zehn Jahren be-
stehen. Der Fachkräftemangel muss 
deshalb von verschiedenen Seiten 
angegangen werden, vor allem aber 
mit einer Stärkung der Berufsbil-
dung und der höheren Berufsbil-
dung.

Immerhin wurde mit einer Revi-
sion des Ausländer- und Integra-
tionsgesetzes in der kürzlich zu En-
de gegangenen Frühjahrssession ein 
erster Schritt gemacht. Ausländische 
Fachkräfte mit einem Schweizer Ab-
schluss auf höherer Bildungsebene 
sollen nach Ende ihrer Ausbildung 
hier arbeiten können – auch wenn 
sie nicht aus dem EU/EFTA-Raum 
stammen. 

Von einer Ausnahmeregelung im 
Drittstaaten-Kontingent profitieren 
Personen in Bereichen mit ausgewie-
senem Fachkräftemangel, wenn de-
ren Erwerbstätigkeit von hohem wis-
senschaftlichem oder wirtschaftli-
chem Interesse ist. Diese Ausnahme 
soll Absolventinnen und Absolven-
ten von Bildungsgängen der gesam-
ten Tertiärstufe betreffen, auch Per-
sonen mit eidgenössischem Fachaus-
weis, eidgenössischen Diplomen so-
wie Abschlüssen von höheren 
Fachhochschulen wie etwa einer Ho-
telfachschule.

Immerhin ist das ein erster An-
satz. Dies ändert aber nichts an der 
Notwendigkeit, die höhere Berufs-
bildung wirksam zu stärken. 

 Dieter Kläy, 
 Ressortleiter sgv

Wer kann was? Die Titel «Professional Bachelor» und «Professional Master» bringen wichtige Klarheit. Bild: zVg
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